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VEREINIGUNG CHRISTLICHER 
LEHRERINNEN UND LEHRER 
AN HÖHEREN UND MITTLEREN SCHULEN 

An das Präsidium 
des Nationalrats 
Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Betrifft: Begutachtungsverfahren 

BUNDESVERBAND: Bundesobmann 
Prof. Mag. Wolfgang Rank 
2880 Kirchberg/We., Markt 210 

", f)'b 
... ; .... [ ...... 

:'1") 
<' ",,'j: ',' -. '""'" ..---. 

, .. ' .~ 0 92 ;Y~-f ~ (]JOUW , ·O.;J. ez. 19·:·j.f.:~ ... '. . rJj 

Kirchberg, 30.11.1992 

SChulunterrichtsgesetznovelle, GZ. 12.940/102-111/2/92 

Die VCl Ub 'ermittelt 25 Exemplare ihrer Stellungnahme zu oben 
genannter Novelle. 
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VEREINIGUNG CHRISTLICHER 
LEHRERINNEN UND LEHRER 
AN HÖHEREN UND MITTLEREN SCHilLEN 

An das Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst 
z.H. MR Dr. Felix Jonak 
f'1inoritenplatz 5 
1014 Wien, Postfach 65 

BUNDESVERBAND: Bundesobmann 
Prof. Mag. Wolfgang Rank 
2880 Kirchberg/We., Markt 210 

I 

i • I ß.etrifft: SChulunterrichtsgesetz-Novelle, Begutachtung, GZ. 12.940/102-111/2/92 
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Kirchberg, 25.11.1992 

Die VCL gibt in offener Frist zur oben genannten Novelle folgende Stellungnahme ab: 

Allgemeines: Die VCL hält es für richtig und begrüßt es, wenn in den Paragraphen 

zu den ganztägigen Schulformen von IITagesheimschule ll und "Ganztagsschule ge­

sprochen werden soll. 
Zu § 9 (5): Der Klammerausdruck im 2. Satz ("ausgenommen die gegenstandsbezogene Lern­

zeit") bringt keine eindeutige Klärung. Vielleicht könnte man formulieren: "den 
einzelnen Gruppen im Unterrichtsteil und der gegenstandsbezogenen Lernzeit •.••.••. 
Lehrer, den einzelnen Gruppen in den übrigen Teilen des Betreuungsteils •••••••••• 
Lehrer oder Erzieher zuzuweisen". 

Zu § 12 a (2): Der Absatz enthält keine Bestimmungen über Gruppengrößen und Zusammen-
fallen von Gruppen bei Abmeldungen. -
Oie VCL erneuert daher und erinnert daran, daß sie in ihrer Stellungnahme zur 
SchOG-Novelle verlangt hat, daß es eine bundesweit geltende Verordnung über Eröff­
nungs- und Teilungszahlen weiterhin geben muß, also muß es auch bundesweIt geltende 
BestImmungen über Gruppengrbßen 1m Betreuungsteil Qeben. 
Die VCL erinnert auch im Zusammenhang mit S. 2 der ErläU~rUngen daran, daß sie ver­
langt hat, dal) "213 der Lehrer" (aller Lehrer einer Schule) für die Ganztagsschule 
stimmen müssen. 
Schließlich weist die VCL darauf hin, daß es außerhalb der Ballungsgebiete eine 
ganz besondere VerpfliChtung sein wird, "in zumutbarer Entfernung" eine Schule ohn~ 
ganztägige Führung fur den Schüler anzubieten, der SIch von eIner Ganztagsschule 
abmeldet. DIeses Versprechen auf S. 2 der Erläuerungen darf nicht nur auf dem Pa­
pier stehen. 

Zu § 55 a (2): Auf Grund der Erfahrungen mit der Doppelrolle von Lehrern, die auch 
ErZIeher stnd, bzw. mit der Situation von Erziehern in einer Lehrerkonferenz ver­
langt die VCL: Konferenzen, die den ßetreuungsteil betreffen, sollen zeitlich von 
anderen Lehrerkonfersnzen getrennt werden. In solchen konferenzen sollen aber Er­
zieher genauso beschließenae-stTrnm:2 haben. 

Zu § 56 (8): Die hier genannten "Verwaltun saufqaben" des Leiters des Betreuun ~teils 
können sicher nicht die Feststel ung der Be ürftigkeit der Itern und die SOZIale 
Staffelung des Elternbeitrags sein. Es ist jedenfalls eine allgemeine Beschreibung 
der Aufga~en durch das BMUK notwendig, die auch eine Aussage Ober die Einrechnung 
der LeitertätigJkeit in die Lehrveroflichtung enthält. "Oie einzelnen Pflichten" 
hingegen müssen durch den SChulleiter an der SChule im Detail festgelegt werden. 
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Die geringfügigen Änderungen von einer Bundesweit geltenden Eröffnungs- und Tei­
lungszahlenverordnung, die wir für sinnvoll halten, sollten in die Kompeten~von 
Schulleiter und Persona 1 vertretung (wie bei der Lehrfächerverteilung) fallen. 
Auch hier erscheint der SGA in der jetzigen Form nicht kompetent. 

Zu § 64 (11): Daß das Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit für grundlegende 
Ent/scheidungen des SGA (und des Schulforums) geschaffen werden soll, hält die VCL 
bei einer Neugestaltung der Aufgabe~ . des SGA für notwendig und sinnvoll. Sie be­
tont aber noch einmal, daß § 64 (2), Z.1, j) und k} nicht in die Kompetenz des 
SGA fallen dürfen. 

Zu § 64 (13): Die Kompetenzen des SGA dürfen die im Privatschulqesetz qecegelten 
~eclite des Schulerhalters nicht eInschränken. DIe hier vorgeschlagene Kege ung 
der Teilnahme des $chulerhalters an SGA-Sitzungen erscheint uns unnötig und im 
Widerspruch zum Privatschulgesetz. Der SChulerhalter könnte hier als uErfüllungs~ 
gehilfe ll des SGA erscheinen. Als Definition der Rechte des Schulerhalters bei 
entscheidenden Beschlüssen ist die Formulierung jedenfalls unbrauchb:>ar bzw. 
eine Zumutung. 

Zu § 64 (16): Es gibt keinen Ausschuß neben dem SGA, daher ist die Formulierung 
"bzw. des Ausschusses u ersatzlos zu streichen. 
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VEREINIGUNG CHRISTLICHER ~<::fL,l, 
LEHRERINNEN UND LEHRER ~ 
AN HÖHEREN UND MITTLEREN SCHilLEN 

An das Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst 
z.H. MR Dr. Felix Jonak 
f~inoritenplatz 5 
1014 Wien, Postfach 65 

BUNDESVERBAND: Bundesobmann 
Prof. Mag. Wolfgang Rank 
2880 Kirchberg/We., Markt 210 

~etrifft: SChulunterrichtsgesetz-Novelle, Begutachtung, GZ. 12.940/102-111/2/92 

Kirchberg, 25.11.1992 

Die VCL gibt in offener Frist zur oben genannten Novelle folgende Stellungnanme ab: 

Allgemeines: Die VCL hält es für richtig und begrüßt es, wenn in den Paragraphen 

zu den ganztägigen Schulformen von "Tagesheimschule" und "Ganztagsschule ge­
sprochen werden soll. 

Zu § 9 (5): Der Klammerausdruck im 2. Satz ("ausgenommen die gegenstandsbezogene Lern­
zeitli) bringt keine eindeutige Klärung. Vielleicht könnte man formulieren: "den 
einzelnen Gruppen im Unterrichtsteil und der gegenstandsbezogenen Lernzeit •••••••• 
Lehrer, den einzelnen Gruppen in den übrigen Teilen des BetreuungsteilS •••••••••• 
Lehrer oder Erzieher zuzuweisen". 

Zu § 12 a (2): Der Absatz enthält keine Bestimmungen über Gruppengrößen und Zusammen­
fallen von Gruppen bei Abmeldungen. 
Oie VCL erneuert daher und erinnert daran, daß sie in ihrer Stellungnahme zur 
SchOG-Novelle verlangt hat, daß es eine bundesweit geltende Verordnung über Eröff­
nungs- und Teilungszahlen weiterhin geben muß, also muß es auch bundesweit geltende 
Bestimmungen über Gruppengrößen im Betreuungsteil Qeben. 
Oie VCL erinnert auch im Zusammenhang mit S. 2 der Erläu~rungen daran, daß sie ver­
langt hat, daß "2/3 der Lehrer" (aller Lehrer einer Schule) für die Ganztagsschule 
stimmen müssen. 
Scnließlich weist die VCL darauf hin, daß es außerhalb der Ballungsgebiete eine 
ganz besondere VerpfliChtung sein wird, Ilin zumutbarer Entfernung" eine Schule ohne 
ganztägige Führung fur den Schüler anzubieten, der SIch von eIner Ganztagsschule 
abmeldet. DIeses Versprechen auf S. 2 der Erläuerungen darf nicht nur auf dem Pa­
pier stehen. 

Zu § 55 a (2): Auf Grund der Erfahrungen mit der Doppelrolle von Lehrern, die auch 
ErzIener sind, bzw. mit der Situation von Erziehern in einer Lehrerkonferenz ver­
langt die VCL: Konferenzen, die den ßetreuungsteil betreffen, sollen zeitlich von 
anderen Lehrerkonfersnzen getrennt werden. In solchen Konferenzen sollen aber Er­
zieher genauso beschließende Stimme naben. 

Zu § 56 (8): Die hier genannten "Verwaltun saufqaben ll des Leiters des Betreuun steils 
können sicher nicht die Feststel ung der Be ürftigkeit der Itern und die soziale 
Staffelunq des Elternbeitrags sein. Es ist jedenfalls eine allgemeine Beschreibung 
der Aufgaben durch das BMUK notwendig, die auch eine Aussage über die Einrechnung 
der Leitertätig/keit in die Lehrverpflichtunq enthält. "Oie einzelnen Pflichten" 
hingegen müssen durch den Schulleiter an der SChule im Detail festgelegt werden. 

4/SN-231/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



SchUG-Novelle VCL -2-
werden und klar zwischen 

....--...-!f.'-"+'->...."....""'"""'....\.L.I~;>;;...L.-fllUJ.I.~.,...u.l...r..J.Jc~h.>L,...,· [vf4IU+!-,4ll.1.J...U ~n ~d eta i I I i er t enD i e n St a n 1'1 e i -
unterscheiden. 

Zu § 64 (2), Z.1: Die Hinzufügung von "schulautonomen lehrplanbestimmungen" und 
IIschulautonomer festlegunq ~on Eröffnunqs- und TeilungszahlenIl zu den tntschei­
dungskompetenzen des SChulg~eInschaftsausschusses wird abgelehnt. Wie in der Stel­
lungnahme zur SchOG-Novelle ausführlich ausgeführt und begründet, sind die d$rt 
angeführten "sc hulautonomen lehrplanbestimmungen" im Bereich der AHS und BMHS 
unnötig und der SGA dafür nicht kompetent. 
Die geringfügigen Änderungen von einer bundesweit geltenden Eröffnungs- und Tei­
lungszahlenverordnung, die wir für sinnvoll halten, sollten in die Kompeten~on 
Schulleiter und Personalvertretung (wie bei der Lehrfächerverteilung) fallen. 
Auch hier erscheint der SGA in der jetzigen Form nicht kompetent. 

Zu § 64 (11): Daß das Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit für grundlegende 
Ent/scheidungen des SGA (und des Schulforums) geschaffen werden soll, hält die VCL 
bei einer Neugestaltung der AufgabeD des SGA für notwendig und sinnvoll. Sie be­
tont aber noch einmal, daß § 64 (2), Z.1, j) und k) nicht in die Kompetenz des 
SGA fallen dürfen. 

Zu § 64 (13): Die Kompetenzen des SGA dürfen die im Privatschulqesetz qeregelten 
Rechte des Schulerhalters nicht eInschränken. DIe hier vorgeschlagene ~ege ung 
der Tellnahme des $chulerhalters an SGA-Sitzungen erscheint uns unnötig und im 
Widerspruch zum Privatschulgesetz. Der Schulerhalter könnte hier als "Erfüllungs­
gehilfe" des SGA erscheinen. Als Definition der Rechte des Schulerhalters bei 
entscheidenden Beschlüssen ist die Formulierung jedenfalls unbrauchb:;ar bzw. 
eine Zumutung. 

Zu § 64 (16): Es gibt keinen Ausschuß neben dem SGA, daher ist die Formulierung 
"bzw. des Ausschusses" ersatzlos zu streichen. 

/L~. (J;L~.~n ßw1 
/JBundes~ 
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